
Das Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium (Foto) auf dem Kaßberg begeht sein 100-jähriges Bestehen mit einer

Festwoche  vom 27. September bis 5. Oktober.  Zum  Jubiläum erscheint ein  Buch  mit dem Titel „Dr.-Wil-

helm-André-Gymnasium – 100 Jahre Schule auf dem Kaßberg (1908-2008)“.  Schulleiter Andreas Gersdorf:

„In diesem Band ist Bedeutungsvolles  aus der Schulgeschichte aufgearbeitet.  Doch die Publikation steht

auch für die Entwicklung unserer Stadt  in den vergangenen 100 Jahren.“ Feiern will das Gymnasium seinen

Hundertsten  mit vielen künstlerischen Beiträgen. Bereits ausverkauft ist die für den  3. Oktober  geplante

Inszenierung der Schultheatergruppe des Arthur-Schnitzler -Stücks „Der grüne Kakadu”. Für eine weitere

Aufführung  am 5. Oktober, 20 Uhr  im Ratskeller  gibt es allerdings noch Karten.      Foto: Rosenkranz
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Festwoche zum 100. Geburtstag
André-Gymnasium lädt zur Feier in die Stadthalle

Begegnungen zu
Nähe und Ferne

Behördendeutsch
entstauben

Chemnitz empfängt erneut seine
Olympiateilnehmer und  Bürger sind
dazu herzlich eingeladen.  Gerade von
den Paralympics aus Peking zurück-
gekehrt, werden am Freitag, den
26. September, 13 Uhr im Grünen
Salon des Rathauses die Silber- und
Bronzemedaillengewinnerin im
Schwimmen, Maria Götze, und ihr
Teamkamerad vom BFV Ascota, Swen
Michaelis, ebenso wie Goalballerin,
Swetlana Otto, von Oberbürgermeis-
terin Barbara Ludwig begrüßt.  Im An-
schluss daran tragen sich die Para-
lympics-Teilnehmer in das  Goldene
Buch der Stadt ein. ●

Chemnitz empfängt
seine Olympioniken

IHK legt Konjunktur-
daten vor

Form – Farbe – Geste
14 kraftvolle künstlerische Handschriften in Chemnitz

Der Beginn des Kulturfestivals „Be-
gegnungen“ ist in greifbare Nähe
gerückt. Das am 2. Oktober begin-
nende Programm stellt die Frage, wie
etwas Fremdes, Unbekanntes, erfahr-
und erlebbar wird und im Gegenzug
Bekanntes sich uns entfremdet.
„Nahe Ferne –Ferne Nähe“ so der the-
matische Kontext in dem alle Veran-
staltungen vom Konzert über Thea-
terstück bis zu Performance stehen.
Den Auftakt des Festivals bildet erst-
mals ein kostenfreises Open-Air-Kon-
zert am 2. Oktober, 18 Uhr im Park der
Opfer des Faschismus. –– Seite 3

Nach dreimonatigem Programm geht
am  kommenden Wochenende  der
„Architektursommer Sachsen 2008“
in Chemnitz zu Ende. Namhafte Ar-
chitekten kehren aus diesem Anlass
zurück an ihre Wirkungsstätten in
Chemnitz. Die Henry-van-de-Velde-
Gesellschaft Sachsen hatte die Idee,
sie nach ihren Entwürfen  zu befra-
gen. Wie beurteilen sie  ihre Projekte
heute? Und wie erleben die Bewoh-
ner der Stadt diese Architektur?  Der
Einladung  leisten Hans Kollhoff (Ga-
lerie Roter Turm), Volker Staab (Mu-
seum Gunzenhauser), Jochen Krüger
(Opernhaus), Peter Koch (Stadthalle,
Hotel Mercure) und Armand Grün-

tuch (Neugestaltung Hauptbahnhof)
folge. Auf drei verschiedenen Wegen
nähern sie sich gemeinsam mit  Be-
suchern ihren Bauten. Auf dem Sym-
posium  „Revisited – Architekten
kommentieren  ihre Chemnitzer
Werke“ werden sie über Idee, Pla-
nung und Realisierung berichten. In
den Kontext der Stadtentwicklung
eingeordnet werden ihre Objekte
von Karl Joachim Beuchel (Stadtbau-
direktor und Stadtarchitekt in Karl-
Marx-Stadt 1964–1984) und Petra
Wesseler (Baubürgermeisterin in
Chemnitz seit 2002). Führungen
durch „ihre“ Objekte  bieten Kollhoff,
Koch und Krüger an.              –– Seite 3

Architektursommer geht zu Ende
Hochkarätige Podiumsdiskussion zum Abschluss

Architekt Peter Koch  zeichnete verantwortlich für die Entwürfe der Chem-

nitzer Stadthalle und des Hotels Mercure. Foto: Rosenkranz

Die Stadt Chemnitz will Behörden-
texte künftig  verständlicher formu-
lieren. Derzeit erarbeiten die Journa-
listen  der Stadtpressestelle Vor-
schläge, wie amtliches Deutsch  ver-
einfacht werden kann. Ein Leitfaden
soll ab kommendem Frühjahr Stadt-
mitarbeitern  helfen,  exakte und  ju-
ristisch ein- wandfreie  Behördentexte
zu schreiben. – Seite 4

Seniorenfreundliches
Chemnitz
Zu einer Seniorenkonferenz lädt das
Sozialamt für den 1. Oktober, 9.30
Uhr in DAStietz ein. Referate, Dis-
kussionen und Dialoge sollen
klären, wie seniorenfreundlich un-
sere Stadt ist.  ●

Expressive Malerei, die sich mit Form,
Farbe und Geste auseinandersetzt,
ist derzeit in der früheren  Aktien-
spinnerei an der Straße der Nationen
zu sehen. Die weiträumige, 150 Jahre
alte Industriearchitektur bildete be-
reits vor Jahren einen  Rahmen für
Werke lokaler Künstler, die in der
Neuen Sächsischen Galerie ausstell-
ten. Unter dem Titel „Form – Farbe –
Geste“ sind jetzt hier auf einem Teil
der 7.000 Quadratmeter großen Aus-
stellungsfläche 200 farbgewaltige

Gemälde von 14 renommierten
Künstlern aus ganz Deutschland zu
sehen: Anja Billing, Steffen Fischer,
Hans Hendrik Grimmling, Heiko Herr-
mann, Angela Hampel, Detlef Kappe-
ler, Florian Köhler, Gregor-Torsten
Kozik, Werner Liebmann, Harry
Meyer, Heino Naujoks, TM Rotschön-
berg, Helmut Sturm, Jürgen Wenzel.

–– Seite 3
Die Werke sind noch bis zum 

9. November in Chemnitz zu sehen.

Foto: Schmidt

Die Konjunktur in Sachsen lässt nach.
Zu diesem Fazit gelangt die Industrie-
und Handelskammer im Ergebnis der
Konjunkturumfrage zur Jahresmitte
2008, an der sich  900 Unternehmen
aus Industrie, Baugewerbe, Handel,
Dienstleistungswirtschaft sowie dem
Güterverkehr beteiligten. Während  In-
dustrie und der Dienstleistung von
guten Geschäften berichten, hat sich
in den konsumnahen Branchen die
Lage  zugespitzt.  Chemnitz indes
wächst gegen den Trend. In guter wirt-
schaftlicher Verfassung präsentierten
sich in den zurückliegenden Monaten
vor allem Unternehmen des Maschi-
nenbaus, der Metallbe- und –verarbei-
tung und des Fahrzeugbaus. Dies sind
auch die Branchen, die in Chemnitz
das Wirtschaftswachstum entschei-
dend mittragen. So verbuchen die In-
dustrieunternehmen der Stadt (mit
mehr als 50 Mitarbeitern) per 31.07.08
ein Umsatzwachstum im zweistelligen
Bereich bei gleichzeitiger Zunahme
der Beschäftigung um mehr als 7 Pro-
zent gegenüber dem gleichen Vorjah-
reszeitraum. Mit diesem überdurch-
schnittlichem Wachstum kann die
Stadt auch gegenüber dem Gesamter-
gebnis der Region Südwestsachsen
punkten. – Seite 4
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Nr. 8 vom 1.2.2008

Dienstag, 30.09.2008, 16.30 Uhr,
Stadtverordnetensaal, Rathaus,
Markt 1, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Beschlus-
sfähigkeit

2. Feststellung der Tagesord-
nung

3. Entscheidung über Einwen-
dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses – öffentlich
– vom 26.08.2008

4. Präsentation ausgewählter Ar-
beitsinhalte von Projekten der
Facharbeitsgruppe Kinder-
und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen (nach § 11 SGB VIII) 
BBEE:: HHeerrrr SScchhnneeiiddeerr,, KKiinnddeerr--
uunndd JJuuggeennddhhaauuss ““UUKK””,, AAWWOO
KKrreeiissvveerrbbaanndd CChheemmnniittzz uunndd
UUmmggeebbuunngg ee.. VV..;; FFrraauu SScchhöönnee--
bbeerrggeerr,, KKiinnddeerr-- uunndd JJuuggeenndd--
ttrreeffff EEiinnssiieeddeell,, KKiinnddeerrllaanndd
SSaacchhsseenn ee.. VV..;; HHeerrrr BBeerrggeerr,, KKiinn--
ddeerr-- uunndd JJuuggeennddkklluubb BB--PPllaann,,
KKIINNDDEERRVVEERREEIINNIIGGUUNNGG CChheemm--
nniittzz ee.. VV..

5. Beschlussvorlagen an den Ju-
gendhilfeausschuss

5.1. Investive Zuwendungen an
den anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe e. V.
zur Erarbeitung der Planungs-
unterlagen Phase 5 und 6 HOAI
zur Komplettsanierung der
Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtung Flemmingstraße 1 a
VVoorrllaaggee:: BB--225566//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55 // AAmmtt 5511

5.2.Investive Zuwendungen an
den anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe Arbeiter-
wohlfahrt Kreisverband Chem-
nitz und Umgebung  e. V. zur
Errichtung eines  Kindertages-
stättenersatzneubaus im Orts-
teil Grüna, Forststraße 8
VVoorrllaaggee:: BB--225577//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55 // AAmmtt 5511

5.3.Investive Zuwendungen an
den anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe Ev.-Luth.

S t . - P e t r i - S c h l o ß k i r c h g e -
meinde für den Neubau einer
Kindertagesstätte auf dem
Flurstück 117/1 der Gemarkung
Schloß Chemnitz
VVoorrllaaggee:: BB--225588//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55 // AAmmtt 5511

5.4.Investive Zuwendungen an
den anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe CVJM Com-
puterclub e. V. zur Erarbeitung
der Planungsunterlagen Phase
5 und 6 HOAI zur Außen-
hautsanierung, Kapazitätser-
weiterung und Sanierung der
Haustechnik in der Kinderta-
gesstätte und Jugendfreizeit-
einrichtung Am Laubengang 15
VVoorrllaaggee:: BB--225599//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55 // AAmmtt 5511

6. Beschlussvorlage an den Stadt-
rat zur öffentlichen Vorberatung
Terminplan für die Sitzungen
des Stadtrates und seiner be-
schließenden Ausschüsse für
das 1. Halbjahr 2009
VVoorrllaaggee:: BB--224477//22000088,, EEiinnrreeiicchheerr::
OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerriinn//AAmmtt 1155

7. Bestätigung des Sitzungsortes
der regelmäßigen Sitzungen
des Jugendhilfeausschusses
im Jahr 2009

8. Informationsvorlage an den Ju-
gendhilfeausschuss. Betriebs-
kosten der Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Chemnitz im
Jahr 2007
VVoorrllaaggee:: II--005500//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//AAmmtt 5511

9. Informationsvorlage an den
Stadtrat. Finanzcontrolling per
30.06.2008 einschließlich Ab-
rechnung des 2. HSK
VVoorrllaaggee:: II--004444//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 22//AAmmtt 2200

10. Verschiedenes
10.1.Mündliche Informationen der

Verwaltung   
10.2.Fragen der Ausschussmitglie-

der   
11. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Jugendhil-
feausschusses – öffentlich –

i. V. BBrreehhmm
Barabra Ludwig
Oberbürgermeisterin

Sitzung des Jugendhilfeausschusses
– öffentlich –

Donnerstag, 02.10.2008, 16.30 Uhr,
Beratungssraum 118, Rathaus,
Markt 1, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::
1. Eröffnung, Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Entscheidung über Einwen-

dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des Sozial-
ausschusses – öffentlich – vom
28.08.2008

4. Beschlussvorlage an den
Stadtrat. Terminplan für die
Sitzungen des Stadtrates und
seiner beschließenden Aus-
schüsse für das 1. Halbjahr
2009
VVoorrllaaggee:: BB--224477//22000088,, EEiinnrreeiicchheerr::
OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerriinn//AAmmtt 1155

5. Bestätigung des Sitzungsortes
der regelmäßigen Sitzungen
des Sozialausschusses für das
1. Halbjahr 2009

6. Informationsvorlage an den
Stadtrat. Finanzcontrolling per
30.06.2008 einschließlich Ab-
rechnung des 2. HSK
VVoorrllaaggee:: II--004444//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 22//AAmmtt 2200

7. Verschiedenes
7.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung   
7.2.Fragen der Ausschussmitglie-

der   
8. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Sozialaus-
schusses – öffentlich –

LLüütthh
Bürgermeisterin

Sitzung des Sozialausschusses 
– öffentlich –

Mittwoch, 01.10.2008, 16.30 Uhr,
Beratungssraum 118, Rathaus,
Markt 1, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::
1. Eröffnung, Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesord-
nung

3. Entscheidung über Einwen-
dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des
Schulausschusses – öffentlich
– vom 27.08.2008

4. Beschlussvorlage an den
Stadtrat. Terminplan für die
Sitzungen des Stadtrates und
seiner beschließenden Aus-
schüsse für das 1. Halbjahr
2009
VVoorrllaaggee:: BB--224477//22000088,, EEiinnrreeiicchheerr::
OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerriinn//AAmmtt 1155

5. Bestätigung des Sitzungsortes
der regelmäßigen Sitzungen des
Schulausschusses im Jahr 2009

6. Informationsvorlage an den
Stadtrat. Finanzcontrolling per
30.06.2008 einschließlich Ab-
rechnung des 2. HSK
VVoorrllaaggee:: II--004444//22000088
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 22//AAmmtt 2200

7. Beratungsvorlagen an den
Schulausschuss

7.1. Neubauvorhaben Sonder-

pädagogisches Förderzentrum
Chemnitzer Körperbehinder-
tenschule, Heim für körper-
und mehrfachbehinderte Kin-
der und Jugendliche und Chem-
nitzer Schulmodell am Stan-
dort Heinrich-Schütz-Straße
SV: Frau Bretschneide-Lange,
Planungsbüro h.e.i.z. HAUS Dres-
den; Frau Schröter, Planungs-
büro h.e.i.z.HAUS Dresden; Gä-
ste:  Frau Lämmel, Leiterin Heim
für körperbehinderte Kinder und
Jugendliche; Frau Goerlitz, Schul-
leiterin Sonderpädagogisches
Förderzentrum Körperbehin-
derte; Herr Berger, Schulleiter
Chemnitzer Schulmodell
VVoorrllaaggee:: BBRR--000022//22000088   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 11//AAmmtt 4400

7.2.Kirchner-Grundschule in Witt-
gensdorf
VVoorrllaaggee:: BBRR--000033//22000088   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 11//AAmmtt 4400

8. Verschiedenes
8.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung   
8.2.Fragen der Ausschussmitglieder
9. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Schulaus-
schusses – öffentlich –

BBrreehhmm 
Bürgermeister

Sitzung des Schulausschusses 
– öffentlich –

SSttaaddtt CChheemmnniittzz –– TTiieeffbbaauuaammtt

Zum frühestmöglichen Termin ist die Stelle

Sachbearbeiter/in ÖPNV-Förderung,
Güterverkehr, Verkehrsverbund 

(Kennziffer 635/66) 

mit Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss in der Fachrichtung
Verkehrsingenieurwesen/Verkehrsplanung/Raumplanung/Ver-
kehrswirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung (Bewer-
tung mit Vergütungsgruppe IVa/III BAT-O/ Eingruppierung in Ent-
geltgruppe 11 TVöD) mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36
Stunden entsprechend dem bis 31.03.2009 geltenden Anwen-
dungstarifvertrag, zu besetzen. Detaillierte Informationen finden
Sie unter www.chemnitz.de/ Ausschreibungen.

Ihre Angebote im

Es beraten Sie gern:

Antje Landrock
Tel.: 03 71/65 62 00 51

Hannelore Treptau
Tel.: 03 71/65 62 00 52

Bianka Nolde
Tel.: 03 71/65 62 00 53

Fax: 03 71/65 62 70 05



Das Chemnitzer Kulturfestival „Be-
gegnungen“ feiert im Oktober 2008
seinen 21. Geburtstag. Mit dessen
„Volljährigkeit“ ging auch ein (Gene-
rations-)Wechsel in der Festivallei-
tung einher. Als Doppelspitze führen
nun  Maila Giesder-Pempelforth und
Martin Wolter  die Geschicke des  tra-
ditionsreichen Kulturfestes. 
Mit dem FestivalCafé wird in diesem
Jahr eine Idee und Tradition der An-
fänge aufgegriffen und fortgeführt.
Das TheaterClubCafé im Schauspiel-
haus ist in diesem Jahr der Treffpunkt
des Festivals. Dort stellen sich die
Künstler ihrem Publikum. 
EErrööffffnnuunngg iimm FFrreeiieenn
Zum Open-Air-Spektakel  „Perspektiv-
wechsel“ am  2. Oktober, 18 Uhr sol-
len die Lampen aus Partnerstädten,
die den Weg zum Schauspielhaus
künftig zieren, von den Feuerakroba-
ten  in Szene gesetzt werden. Dazu
spielen Bands aus den Partnerstäd-
ten Tampere, Ljubljana  und Usti nad
Labem. Aus dem hohen Norden, aus
Finnland, ist die Rockband „White

Flame“ zu Gast. Krachende Akkorde
und treibender Rhythmus sind die
charakteristischen Elemente ihrer
Musik. Aus  Slowenien wird das
avantgardistische „Duo Silence“ ei-
nen akustischen Höhepunkt liefern.
Mit Klavier und Gesang werden die
poetischen Texte stimmungsvoll und

emotional dargeboten und unter den
Zuhörern Gänsehaut verbreiten.
Am  3. Oktober, 16 Uhr, schließt sich
im Park der OdF das Open-Air-Thea-
terfest an, bei dem sich das neue
Schauspielensemble vorstellt.  Am
gleichen Abend hat im  Schauspiel-
haus das  Stück  von Tennessee Wil-

liams „Endstation Sehnsucht“ Pre-
miere. Während am Samstag, 20.30
Uhr  das Weltecho zu einer cineasti-
schen und musikalischen Reise nach
Afrika einlädt.
Das komplette Programm des Kultur-
festivals „Begegnungen“ wie immer
auf www.chemnitz.de. ●

Architektursommer
geht zu Ende

Eine Veranstaltung zum Architektur-
sommer findet am 27.September,
20.30 Uhr im Museum Gunzenhau-
ser statt. Im Stadtverordnetensaal
des Rathauses bildet dann die Podi-
umsdiskussion „Welche Architektur
braucht   unsere Stadt?“ am 28. Sep-
tember den Abschluss zum „Archi-
tektursommer Sachsen 2008“. Hier
können Politiker, Architekten und
Bürger ihre Meinungen  einbringen.
Der namhafte und mit Chemnitz ver-
traute Architekturkritiker Dieter Hoff-
mann-Axthelm wird dazu einleitende
Thesen formulieren. Teilnehmer
werden unter anderem Ex-Stadtbau-
direktor Beuchel, die Architekten
Kollhoff, Krüger, Staab und  Baubür-
germeisterin Wesseler sein. 
Informationen zum zeitlichen Ablauf
und zu den einzelnen Objektführun-
gen, darunter zum Opernhaus, zur
Galerie Roter Turm und zur Stadt-
halle finden Interessenten unter
www.vandevelde-sachsen.de oder
w w w . a r c h i t e k t u r s o m m e r -
sachsen.de. ●

Wie Fremdes nah und Nahes fremd wird
Ein Kulturfestival wird volljährig – 21. Auflage von junger Doppelspitze geleitet 

Begegnungs-Werbung in eigener Sache Abb.: Stadt

„100 Jahre nach dem Entstehen des
Expressionismus, dessen Geburts-
stätte Sachsen ist, will  die Ausstel-
lung  ‘Form, Farbe, Geste’ zeigen, wie
lebendig Malerei sein kann“, sagt
Kurator Bernd Weise und hebt
gleichzeitig die überregionale Be-
deutung dieser Exposition hervor,
die einen umfassenden Überblick
verschiedener expressiver maleri-
scher Tendenzen  gibt. 
Noch bis zum 9. November gibt es
in der früheren Aktienspinnerei die
einmalige Gelegenheit, im In- und
Ausland preisgekrönte, künstleri-
sche Handschriften zu studieren. 
Unter den Ausstellenden  sind so be-
deutende Maler, wie Hans-Hendrik

Grimmling, der einst bei Werner
Tübke und Wolfgang  Mattheuer an
der Hochschule für Bildende Künste
Dresden und der Hochschule für
Grafik und Buchkunst  Leipzig stu-
dierte.
Auch Werke von Angela Hampel, die
an der Hochschule für Bildende
Künste Dresden ihr künstlerisches
Rüstzeug bei Prof. Jutta Damme und
Dietmar Büttner erlangte und 1989
Mitbegründerin der „Dresdner Se-
zession 89“ war, stellt in Chemnitz
aus. Ebenso wie Werner Liebmann,
der Meisterschüler bei Prof. Bern-
hard Heisig – jetzt  selbst Kunstpro-
fessor an der Kunsthochschule Ber-
lin.

Vom Architekturstudium fand Harry
Meyer zur Malerei.  1993 nahm er am
Meisterkurs Art in Architecture bei
dem berühmten Künstler Frank Stella
teil. Der Lucas-Cranach-Preisträger
hat in den vergangenen 15 Jahren Bil-
der von Menschen und Lanschaft mit
expressiver Gestik und intensiver
Farbigkeit  geschaffen.
Interessant auch Vita  und Ouevre
von Detlef Kappeler, der Fragen des
„Seins“, des „Existenziellen“ zum
beherrschenden  Thema seines bild-
nerischen Schaffens macht. Der 70-
Jährige begegnete in den 1980er Jah-
ren dem Lyriker Erich Fried. Die
Freundschaft beider beeinflusste das
Schaffen des Malers nachhaltig.

Unnötig hervorzuheben, dass auch
lokale Künstler  wie Gregor-Torsten
Kozik und TM Rotschönberg „Form
– Farbe – Geste“ bereichern.
„Vielleicht wächst durch diese Aus-
stellung nicht nur die Sensibilität für
Gegenwartskunst, sondern auch
das Interesse, alte Industriearchi-
tektur für diese Zwecke zu nutzen“,
so  Bernd Weise, der hofft, dass die
alte Fabrik auch weiterhin für künst-
lerische Projekte zur Verfügung ste-
hen wird. „Ideen und kreatives Po-
tenzial gibt es in Chemnitz genug.“

Mehr Informationen unter:
www.form-farbe-geste.de 

Form – Farbe – Geste: 14 kraftvolle künstlerische Handschriften

Fernöstlicher Blickwinkel
Frauke Eigen. Shoku – jetzt in den Kunstsammlungen

Die Interkulturellen Wochen in
Chemnitz begannen am Samstag
mit einem kulturellen Feuerwerk
bei einem Ethnofest auf dem Neu-
markt. Im Ausland geborene Chem-
nitzer stellten mit Tanz, Gesang und
Theater  im Stundentakt  fünf Kon-
tinente vor.  
Das Bühnenprogramm wurde
begeistert von den Zuschauern
beklatscht.  Auf dem Jakobikirch-
platz  konnten Passanten sich an
zahlreichen Ständen über die
Geburtsländer der  internationalen
Neu-Chemnitzer informieren und
auch verschiedenes Kunsthand-
werk aus Asien, Afrika und Amerika
erstehen. Exotische Köstlichkeiten
gab es natürlich zum Auftakt der
Interkulturellen Wochen  ebenfalls
zu probieren. 

Foto: Ehrenberg

Fünf Kontinente
im Stundentakt
Ethnofest auf dem Markt

Die Berliner Künstlerin Frauke Eigen
stellt derzeit in den Chemnitzer Kunst-
sammlungen fotografische Arbeiten

aus, die in den vergangenen Jahren
in Japan enstanden sind. Frauke Ei-
gen war bereits 2003 im Chemnitzer
Kunstmuseum Artist in Residence. 
In ihrer aktuellen  Ausstellung setzt
sich die Künstlerin in Schwarzweiß-
aufnahmen mit der Ästhetik japani-
scher Wandoberflächen auseinan-
der. Verkleidungen, Kacheln, Gitter,
Mosaik – im Detail, in der Abstraktion
findet sie Fotografier- und Dokumen-
tierenswertes. Diesem Prinzip folgt
die Künstlerin auch in jüngsten Arbei-
ten, in denen sie Kiomono oder
nackte Haut zum Thema nimmt.
Schließlich verstärkt die Auswahl des
Fotopapiers und zum Schluss die ja-
panische Technik der Kaschierung
mit Reisstärke den künstlerischen
Fokus auf formale Beschaffenheiten.
Auch  unterstreicht dies  den hand-
werklichen Aspekt der Fotografie.
Nach „Die andere Moderne – Japani-
sche Malerei von 1910 bis 1970“ und
„Furuzawa Iwami“ ist dies die dritte
Ausstellung in den Chemnitzer Kunst-
sammlungen, die japanische Kunst
und Kultur thematisiert. ●

Frauke Eigen,
Omotesando, Japan 2006,
Silbergelatine Print
Abb.: Kunstsammlungen Chemnitz

Behindertenbeauftragte
Die regulären Sprechzeiten  regel-
mäßig dienstags von 14 bis 16 Uhr
werden  ab 21. Oktober wie üblich
im Dienstgebäude Annaberger
Straße 93, Zimmer 26a (barriere-
freier Zugang, Hofseite) stattfin-
den. 
Darüber hinaus ist es weiterhin
möglich, telefonisch zusätzliche
Gesprächstermine zu vereinbaren.

Behindertenbeirat
Die Sprechstunde des Behinder-
tenbeirates am Donnerstag, den
25.September  fällt aus. ●

Sprechstunden
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Immer wieder gibt es Passanten, die
die Baustelle am Pfortensteg unbe-
fugt betreten. Die Absperrung an
den Gerichtstreppen wird von
Fußgängern und die Sperrschilder
am Parkplatz Theaterstraße von
Fahrzeugführern einfach ignoriert.
Grund für das Tiefbauamt, nochmals
eindringlich darauf hinzuweisen,
dass der Zutritt der Baustelle nicht
erlaubt ist!
Die Gerichtstreppen enden direkt im
Baustellenbereich an der Fabrik-
straße und bleiben deshalb noch bis
zur Instandsetzung der Widerlager
für die Brücke über den Kappelbach
gesperrt. Rechtzeitig vor Beginn der
Sanierung der Bierbrücke – voraus-
sichtlich Ende Oktober – wird für
Fußgänger und Radfahrer ein Weg
eingerichtet, der an der Baustelle im
Bereich Fabrikstraße vorbei und ent-
lang des Kappelbaches in das Park-
gelände führt.  Gleichzeitig  werden
ab diesem Zeitpunkt die Gericht-
streppen wieder begehbar sein. ●

Einschränkungen am
Pfortensteg

Gutes Behördendeutsch  kinderleicht gemacht. Die Stadt will verständlichere Behördenpost.                        Foto: Schmidt

Behördensprache entstauben, verständlich formulieren
Pressestelle gibt Tipps für gutes Deutsch – Übersicht erscheint im Internet

Die Pressestelle der Stadt will das
Beamtendeutsch entstauben. Ein
Leitfaden auf der städtischen Inter-
netseite  soll ab kommendem Früh-
jahr  helfen, verständliche und juris-
tisch einwandfreie  Behördentexte
zu schreiben. Dazu  werden gute und
schlechte Beispiele gegenüberge-
stellt. „Großgrün“ heißt dann le-
bensnah Baum und Gehölz,  für
„Richtungsanzeiger“ steht „Blinker“. 
Im Intranet können Bedienstete ne-
ben Synonymen auch Tipps für gutes
Deutsch abrufen.  Dass  exakt und
juristisch einwandfrei  formulierte
Texte  nicht zwangsläufig zu unles-
baren Schachtelsätzen führen müs-
sen, verdeutlichen Beispiele: Statt
„Rechtshilfebelehrung“ könnte man
einfach schreiben „Ihre Rechte“, statt
„bei Nichterscheinen“: „Wenn Sie
nicht erscheinen“. 
Behördendeutsch kommt aufgrund
seiner lateinischen Wurzeln  oft im
Nominalstil daher, der abstrakt und
hölzern wirkt. Bei diesen Satzkon-
struktionen wird oft weitgehend auf
Verben verzichtet und stattdessen
Gruppen wie im folgenden Beispiel
verwendet: ”Das Inkrafttreten des
Gesetzes dauerte.“ Weniger hölzern

klingt hingegen: „Es dauerte, bis das
Gesetz in Kraft trat.“ „Neben  Tipps
auf der städtischen Internetseite
kann auch ein Schreibtraining den

Mitarbeitern helfen. Dabei  gibt es
Tipps, wie man Texte  und Formulie-
rungen verständlicher macht“, erläu-
tert Pressesprecherin Katja Uhle-

mann. 
Gleichwohl wünscht sich die Presse-
stelle  auch  Hinweise von Bürgern
und der Chemnitzer Universität. ●

ASR vergütet Altpapier
aus der blauen Tonne
Chemnitz ist die erste Kommune, die
das Sammeln von Altpapier in der
blauen ASR-Tonne belohnt. Voraus-
gesetzt der Stadtrat stimmt am
26. November zu, tritt die neue Ab-
fall- und Abfallgebührensatzung in
Chemnitz  zum  1. Januar 2009 in
Kraft. Danach ist jedes Kilo Altpapier,
das in die blauen haushaltnahen
Tonnen wandert, bares Geld wert.
Zwei Cent pro Kilo Altpapier gilt
deutschlandweit als Vorbild  für
flächendeckende direkte Erlösbetei-
ligung  der Haushalte. Die Chemnit-
zer Abfallgebühren waren in den ver-
gangen fünf Jahren stabil, müssen
nun allerdings aufgrund der Kosten-
entwicklung  steigen, so der ASR.  
Bei einem bundesweiten Vergleich
zu Abfallgebühren hatte die Zeit-
schrift Öko-Test Chemnitz bundes-
weit eine der niedrigsten Gebühren
bescheinigt. Nach der Anpassung
wird es auch für die nächsten drei
Jahre eine stabile Gebühr in Chem-
nitz geben. Damit liegt Chemnitz im
bundesweiten Vergleich auf dem 3.
Platz der niedrigsten Abfallge-
bühren.  ●

Für die nächsten Monate rechnen
die Unternehmen angesichts zuneh-
mender Konjunkturrisiken aus dem
In-und Ausland branchenübergrei-
fend mit Umsatz- und Ertragsein-
bußen. Trotz verhaltener Prognosen
hält die südwestsächsische Wirt-
schaft an ihrem Investitionsplanun-
gen fest. Erfreulich sind vor allem die
Investitionsabsichten der Industrie.
Hier planen zwei Drittel der Firmen
die Aufstockung bzw. Beibehaltung
ihrer Budgets. Neben der Ersatzbe-
schaffung als Investitionsmotiv ge-
winnen Kapazitätserweiterungen
immer mehr an Bedeutung. Mit po-
sitiven Beschäftigungsprognosen
bis Ende 2008  warten die Industrie-
und Dienstleistungsbranchen in
Südwestsachsen auf. Damit dürfte
sich die positive Entwicklung fort-
setzen und vor allem in den Wachs-
tumsbranchen mit weiteren Perso-
naleinstellungen zu rechnen sein.  ●

IHK legt Konjunktur-
daten vor

Das 100-jährige Bestehen des Dr.-Wil-
helm-André-Gymnasiums auf dem
Kaßberg  wird vom 27. September bis
5. Oktober mit einer Festwoche ge-
feiert. Das zum  Jubiläum erschei-
nende  Buch „Dr.-Wilhelm-André-
Gymnasium - 100 Jahre Schule auf
dem Kaßberg (1908-2008)“ soll am
Samstag ab 14 Uhr in der Stadthalle
päsentiert werden. Schulleiter And-
reas Gersdorf: „In diesem Band
ist Bedeutungsvolles aus der Ge-
schichte des André-Gymnasiums auf-
gearbeitet, und so steht die Publika-
tion gleichsam auch für die
Entwicklung unserer Stadt in den ver-
gangenen 100 Jahren.“ Das 128 Sei-

ten umfassende Buch ist ab 29. Sep-
tember im Buchhandel zum Preis von
24,95 Euro erhältlich. Nur über das
Gymnasium zu erwerben sind die auf
100 Exemplare limitierte  Vorzugsaus-
gabe zum Subskriptionspreis von 50
Euro sowie die auf 100 Exemplare li-
mitierte  Vorzugsausgabe mit farbi-
ger Druckgrafik von Schülern für 35
Euro. 
Zum Programm gehören entspre-
chend dem Profil des Gymnasiums
besonders viele künstlerische
Beiträge von Schülern. Bereits aus-
verkauft ist die am 3. Oktober im Pro-
gramm der Festwoche stehende Auf-
führung von „Der grüne Kakadu“ in

einer Inszenierung der Schultheater-
gruppe des André-Gymnasium,
während es für die zweite Aufführung
des Theaterstücks von Arthur
Schnitzler noch Karten gibt: Termin
ist zum Abschluss der Festwoche am
5. Oktober, 20 Uhr, im Ratskeller
Chemnitz. Karten unter Ruf 382140
direkt im André-Gymnasium. Einge-
weiht wurde die nach einem Entwurf
von Richard Möbius gebaute Schule
am 5. Oktober 1908. Namenspatron
wurde der Chemnitzer Dr. Heinrich
Friedrich Wilhelm André (1827 –
1903), der über 22 Jahre als  1. Ober-
bürgermeister der Stadt wirkte. Der
Schulbau beherbergte zunächst eine
Knaben- und eine Mädchenschule:
Die Andréschule I und II wurden 1977
umbenannt zur Bertolt-Brecht-Ober-
schule und Hanns-Eisler- Oberschule.

Mit den gesellschaftlichen Verände-
rungen 1989 wurde die Doppelschule
Gymnasium, zunächst noch ohne
konkreten Namen als Gymnasium
„Henriettenstraße“. 1993 erhielt die
Schule ihren ursprünglichen Namen
als Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium
zurück. Heute werden hier in den
Klassen 5 bis 12 rund 900Schüler von
90  Lehrern unterrichtet. Als in Chem-
nitz einziges Gymnasium besitzt das
„André“ neben dem naturwissen-
schaftlichen auch das künstlerische
Ausbildungsprofil. Berühmte Absol-
venten der Schule sind der Heimat-
dichter Otto Thörner, die heute als
Professorin für Klavier an der Hanns-
Eisler-Musikhochschule wirkende
Gabriele Kupfernagel, der Maler TM
Rotschönberg und der Schauspieler
Matthias Schweighöfer.  ●

Festwoche zum 100. Jubiläum
André-Gymnasium lädt zur Feier in die Stadthalle

Kufenkönner starten
in die neue Saison

Es ist Eiszeit – und zwar am  28. Sep-
tember  10  und 14 Uhr. Dann steht
die Eishalle im Küchwald für Kufen-
sportler wieder offen.  
Seit acht Jahren steigen die Preise
erstmals wieder, und zwar um 50
Cent pro Eintrittskarte. 
Die Eislaufzeiten sind bis auf wenige
Ausnahmen wie in der Vorsaison.  Je-
den 1. Samstag im Monat startet die
Eisdisco (4. Oktober Beginn 19.30
Uhr), jeder 3. Samstag ist Ice-Skating
bei triff-chemnitz.de in der  Eissport-
halle. An jedem 2./4. und 5. Samstag
findet ab 20 Uhr das Eislaufen auf der
400 m Eisschnelllaufbahn statt.  ●

Nils Richter ist das 1000. Baby, das
2008 in der Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe Chemnitz
geboren wurde.
Der Junge, 49 Zentimeter groß und
3520 Gramm schwer, erblickte am
16. September um 3.47 Uhr das Licht
der Welt. Für Mutter Katja Richter-
Tottewitz ist es nach ihren beiden
Töchtern das dritte Kind. „Unsere
drei Kinder kamen alle hier in der
Frauenklinik auf die Welt, und es war
auch dieses Mal wieder alles wun-
derbar“, so die 32-jährige Dozentin.
Vater Dirk Richter arbeitet als IT-Ma-
nager und kam überglücklich mit
den beiden Töchtern am heutigen
Dienstagnachmittag zum Besuch.
Die Familie, die in Chemnitz lebt, ist
überglücklich über den gesunden
Nachwuchs.
Vom 1. Januar bis zum 16. Septem-
ber  erblickten 503 Mädchen und
500 Jungen in der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, 34 Kin-
der mehr als im gleichen Vorjahres-
zeitraum. ●

Klinik meldet das 1000. Baby 

Katja Richter-Tottewitz mit Sohn Nils und Hebamme Sabine Ackermann. 

Foto: Klinikum
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BBeesscchhlluussss zzuurr SSaattzzuunngg ddeerr SSttaaddtt
CChheemmnniittzz üübbeerr ddiiee 22.. EErrwweeiitteerruunngg
ddeess fföörrmmlliicchh ffeessttggeelleeggtteenn SSaanniiee--
rruunnggssggeebbiieetteess „„CChheemmnniittzz--SSoonnnneenn--
bbeerrgg““

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 10.09.2008 die Satzung der
Stadt Chemnitz über die 2. Erwei-
terung des förmlich festgelegten
Sanierungsgebietes „Chemnitz-
Sonnenberg“ beschlossen. Der
Satzungsbeschluss wird hiermit
bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung wird die Sanie-
rungssatzung rechtsverbindlich.
Jedermann kann die Satzung mit
zwei Übersichtsplänen und der
Flurstücksliste sowie die Begrün-
dung im Stadtplanungsamt, Sach-
gebiet Beratung, im Technischen
Rathaus, Annaberger Straße 89,
während der Sprechzeiten Montag
und Dienstag von 08.30 Uhr bis
12.00 Uhr sowie Donnerstag von
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr einsehen
und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.
Bekanntmachungsanordnung:
Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 10.09.2008 die Satzung der

Stadt Chemnitz über die 2. Erwei-
terung des förmlich festgelegten
Sanierungsgebietes „Chemnitz-
Sonnenberg“ beschlossen. Der
Satzungsbeschluss wird hiermit
gemäß § 143 Abs. 1 Satz i.V.m. §
10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB öf-
fentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften und
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden
sind.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der SächsGemO zu
Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,
3. die Oberbürgermeisterin dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat  oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Zif-
fern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der
im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Chemnitz, den 16.09.2008
gez. i.V. BBrreehhmm
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
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Die vom Umweltamt/Untere Was-
serbehörde der Stadt Chemnitz ge-
bildete Schaukommission führt
gemäß § 98 Abs. 1 Sächsisches
Wassergesetz (SächsWG) in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 18.10.2004, geändert durch
Artikel 65 des Gesetzes vom
29.01.2008, aamm 1144..1100..22000088,, aabb
99..0000 UUhhrr,, ddiiee SScchhaauu ddeess AAlltteennhhaaii--
nneerr DDoorrffbbaacchheess uunndd ddeess SScchhwwaarrzz--
bbaacchheess iinn AAlltteennhhaaiinn durch. Treff-
punkt: Altenhainer Dorfstraße 1
Aufgabe der Kommission ist es, die
Gewässer II. Ordnung der Stadt
Chemnitz, insbesondere den Zu-
stand von Hochwasserschutzan-
lagen, Wasserbenutzungsanlagen
und sonstigen Anlagen (Ufermau-
ern, Durchlässe, Brücken u. a.)
bzw. Gewässerrandstreifen zu be-
urteilen.
Die Bediensteten und Beauftrag-
ten des Umweltamtes/Untere
Wasserbehörde sind nach § 95

Abs. 1 SächsWG befugt, zur Durch-
führung ihrer Aufgaben Grund-
stücke zu betreten. Die Eigentümer
und Nutzungsberechtigten haben
die nach diesem Gesetz erlaubnis-
oder anzeigepflichtigen Anlagen
zugänglich zu machen. 
Den Eigentümern und Anliegern
des Gewässers, den zur Benutzung
des Gewässers Berechtigten, der
Katastrophenschutzbehörde so-
wie den Verbänden, die gemäß §
29 des Gesetzes über Naturschutz
und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz-BNatSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 25.03.2002, letzte Änderung
vom 12.12.2007, anerkannt sind,
wird Gelegenheit zur Teilnahme an
der Schau gegeben.
Wir bitten deshalb alle betroffenen
Eigentümer bzw. Nutzungsberech-
tigte von Grundstücken der Kom-
mission den Zugang zu gewährlei-
sten.

Öffentliche Bekanntmachung
Gewässerschau in Altenhain 

Nachstehende Gegenstände wur-
den im Fundbüro im Monat Mai
2008 abgeliefert.  Die Verlierer wer-
den gemäß §§ 980, 981 BGB hier-
mit aufgefordert, innerhalb 6
Wochen ab Datum dieser Bekannt-
machung ihre Rechte im Fundbüro
Chemnitz, Elsasser Str. 8, Telefon
0371/ 488-33 88, wahrzunehmen.
Öffnungszeiten: Montag und Frei-
tag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag 8.30 Uhr
– 18.00 Uhr.
4 Schlüsseltaschen; 20 Schlüssel-
bunde; 5 Brillen; 3 Brillen mit Etui;
21 P. Handschuhe; 10 Handys; 2 ein-
zelne Handschuhe; 10 Geldbörsen;
1 Kinderspaten; 1 Rechner; 1 Holzfi-
gur; 3 MP3 Player; 1 Billardqueue;
1 Fernglas; 1 Decke; 1 Antennekabel;
1 Stirnlampe; 1 Zollstock; 1 Head-Set;
1 Flöte; 1 USB-Stick; 1 Lesezeichen;
2 CDs;  1 Topf; 1 Kilometerzähler;
5  Uhren; 1 Badesachen; 2 Taschen-
rechner; 3 Sportbeutel; 2 Spielsa-
chen; 16 Jacken; 2 Federtaschen;
1 Btl. Bekleidung; 3 P. Sportschuhe;
1 P. Badeschuhe; 1 Anorak; 13
Schmuckstücke; 2 Pullover;  1 Strick-
jacke; 3 DVDs; 1 Hose; 1 T-Shirt;
27 Mützen; 25 Schals; 1 Stirnband;
1 Kapuze; 3 Tücher; 2 Dreiecktücher;
28 Damenschirme; 4 Herrenschirme;
2  Kinderschirme; 1 P. Kinderstiefel;
1 Sporttasche; 6 Rucksäcke

Öffentliche 
Bekanntmachung 
über Fundsachen

Das

Jede Woche neu,
aktuell & informativ !

Antje Landrock
� 65 62 00 51
Hannelore Treptau
� 65 62 00 52
Bianka Nolde
� 65 62 00 53
Fax: 65 62 70 05

Für Ihre Werbung
im
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Auf der Grundlage des § 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) vom 21.
April 1993 (SächsGVBl. S. 301, ber.
SächsGVBl. S. 445) in der derzeit
gültigen Fassung und des § 23 Abs.
3 des Schulgesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SchulG) vom 3. Juli
1991 (SächsGVBl. S. 213), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 19.
Februar 2004 (SächsGVBl. S. 52),
hat der Stadtrat der Stadt Chem-
nitz in seiner Sitzung am
10.09.2008 mit Beschluss-Nr. B-
211/2008 folgende Satzung be-
schlossen:

§§ 11
GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh uunndd 

BBeeggrriiffffssbbeessttiimmmmuunnggeenn

(1) Diese Satzung regelt zur not-
wendigen Schülerbeförderung die
Anspruchsberechtigung, die Ko-
stenerstattung, die Art der Beför-
derung für Schülerinnen und
Schüler an kommunalen Schulen,
Schulen in Landesträgerschaft und
Schulen in freier Trägerschaft so-
wie die Erhebung von Eigenantei-
len nach Maßgabe der jeweils gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften.

(2) Eine notwendige Schülerbeför-
derung gemäß § 23 Abs. 3 SchulG
umfasst alle im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Teilnahme
am stundenplanmäßigen Unter-
richt notwendigen Schulwegfahr-
ten von Schülerinnen und Schülern
zwischen Wohnung und Unter-
richtsort (Hin- und Rückfahrt).

(3) Als Wohnung gilt der Ort des
gewöhnlichen Aufenthalts. Bei
Schülerinnen und Schülern, die
den täglichen Schulweg gewöhn-
lich nicht von und zur Wohnung
zurücklegen, gilt als Wohnung die
Unterkunft am Schulort.

Fahrten zwischen Wohnung und
Unterkunft am Schulort (Chemnitz)
werden nur bei internatsmäßiger
Unterbringung oder Zweitwoh-
nung als notwendige Schülerbe-
förderung gemäß Abs. 2 aner-
kannt.

Fahrten zu und von den gemäß §
13 Abs. 2 SchulG bei Förderschu-
len eingerichteten Heimen sind
nicht Regelungsgegenstand dieser
Satzung.

(4) Unterrichtsort ist jede zur Erfül-
lung der Schulpflicht besuchte öf-
fentliche Schule in Trägerschaft
der Stadt Chemnitz, in Landesträ-
gerschaft nach dem SchulG oder
eine entsprechende staatlich ge-
nehmigte Ersatzschule freier Trä-
ger nach dem Gesetz über Schulen
in freier Trägerschaft. An kommu-
nalen Fachoberschulen, Berufs-
fachschulen, im Berufsvorberei-
tungs- und
Berufsgrundbildungsjahr an beruf-
lichen Schulzentren der Stadt ist
der Unterrichtsort auch der Ort der
fachpraktischen Ausbildung auf
dem Territorium der Stadt Chem-
nitz.

(5) Unter Beförderungsleistungen
sind der Einsatz und die Finanzie-
rung vertragsgebundener Fahr-
zeuge sowie von notwendigen 
Begleitpersonen zur Schülerbeför-
derung zu verstehen.

(6) Die Organisation einer Schüler-
beförderung kann erforderlich
werden, wenn die Schule nicht mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder
nicht rechtzeitig vor Unterrichts-
beginn erreichbar ist. Die Entschei-
dungen dazu trifft das Schulver-
waltungsamt.

(7) Die private Beförderung um-
fasst nur die Benutzung eines pri-
vaten Fahrzeugs.

(8) Keine Schülerbeförderung im
Sinne des § 23 Abs. 3 SchulG ist
die Fahrt zwischen Schule und ex-
ternem Unterrichtsort (z. B. Außen-
stelle) oder Wohnung/Zweitwoh-
nung/Internat und Praktikumsort
auf dem Territorium der Stadt
Chemnitz (Unterrichtsfahrt) für
Schülerinnen und Schüler an Mit-
telschulen, Gymnasien, Berufli-
chen Gymnasien und allgemein bil-
denden Förderschulen. 

Befindet sich der Praktikumsort
außerhalb von Chemnitz, erfolgt
die Kostenübernahme anteilig für
den Weg auf dem Territorium der
Stadt Chemnitz.

Als Unterrichtsfahrten werden
grundsätzlich nur die Fahrten von
Schülerinnen und Schülern kom-
munaler Schulen auf dem Territo-
rium der Stadt Chemnitz

• zum Religionsunterricht in Kir-
chen bzw. Religionsgemeinschaf-
ten bei vorliegender Genehmigung
durch die Sächsische Bildungs-
agentur,
• zum Unterricht im Fach Wirt-
schaft, Technik und Haushalt/So-
ziales,
• zum Schwimmunterricht, exter-
nen Sportunterricht, Eis laufen,
Verkehrserziehungsunterricht,
• zum Unterricht im Botanischen
Garten, in der Tierparkschule, in
der Sternwarte, im Stadtplaneta-
rium, Kosmonautenzentrum, Be-
rufsinformationszentrum und DA-
Stietz,
• zum Ort für die Durchführung von
Projekten, Besuch von Konzerten
bzw. Theateraufführungen im Rah-
men des stundenplanmäßigen Un-
terrichts anerkannt.

Das Verfahren zur Kostenerstat-
tung für Unterrichtsfahrten ist
nicht Gegenstand der Schülerbe-
förderungskostensatzung der
Stadt Chemnitz.

(9) Stundenplanmäßiger Unter-
richt ist der Unterricht, der im Rah-
men der gesetzlichen Schulpflicht
gemäß §§ 27 und 28 SchulG nach
einem festen, für Lehrerinnen und
Lehrer, Schülerinnen und Schüler
verbindlichen Stundenplan unter
Aufsicht einer Lehrerin bzw. eines
Lehrers stattfindet.  

§§ 22
AAnnsspprruucchhssbbeerreecchhttiigguunngg,, EErrssttaatt--

ttuunnggssvvoorraauusssseettzzuunnggeenn

(1) Anspruchsberechtigt für eine
Fahrtkostenerstattung durch die
Stadt Chemnitz sind ausschließlich
schulpflichtige Schülerinnen und
Schüler, die ihren Hauptwohnsitz
im Freistaat Sachsen haben und
eine Schule gemäß § 1 Abs. 4 die-
ser Satzung auf dem Territorium
der Stadt Chemnitz besuchen und
dabei die Erstattungsvorausset-
zungen gemäß den Bestimmungen
dieser Satzung erfüllen.

(2) Eine anteilige Fahrtkostenüber-
nahme durch die Stadt Chemnitz
erfolgt nach dieser Satzung für
Schülerinnen und Schüler

1. von Grundschulen, Mittelschulen,
allgemein bildenden und berufsbil-
denden Förderschulen (einschließ-
lich Probebeschulung), Gymnasien,
Beruflichen Gymnasien, Berufs-
fachschulen und Fachoberschulen
der Stadt Chemnitz, des Landes
Sachsen gemäß §§ 5 - 7, 9, 11 - 13,
13a, 15 SchulG und gleichartiger
staatlich genehmigter Ersatzschu-
len in freier Trägerschaft,

2. die das Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) oder das Berufsgrundbil-
dungsjahr (BGJ) gemäß § 8 SchulG
besuchen und

3. die entsprechend der „Sächsi-
schen Konzeption zur Integration
von ausländischen Schülern und
Kindern von Aussiedlern in allge-
mein bildende und berufliche
Schulen im Freistaat Sachsen“
oben genannte Schulen besuchen.

Eine Fahrtkostenübernahme durch
die Stadt Chemnitz während des
Verfahrens zur Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbe-
darfs an allgemein bildenden För-
derschulen erfolgt nicht.

(3) Den Schülerinnen und Schülern,
die zum Zweck des Schulbesuchs
in einem Internat oder einer Zweit-
wohnung wohnen, werden für zwei
Fahrten (eine Hin- und eine Rück-
fahrt, keine Leerfahrten) pro Woche
anteilige Fahrtkosten für den bean-
tragten Zeitraum gemäß § 4 Abs. 1
und 3 der Satzung erstattet.

(4) Abs. 2 gilt nicht für Schülerin-
nen und Schüler, die Leistungen
nach dem Sozialgesetzbuch Drit-
tes Buch - Arbeitsförderung - (SGB
III) erhalten, Vergütung als Auszu-
bildende beziehen bzw. denen
durch die Agentur für Arbeit oder
einen anderen Ausbildungsträger
Fahrtkosten erstattet werden.

(5) Für die notwendige Schülerbe-
förderung können öffentliche Ver-
kehrsmittel, private oder vertrag-
lich gebundene Fahrzeuge
anerkannt werden. Ein Anspruch
auf Anpassung von Fahrzeiten an
individuelle Bedürfnisse bei ver-
traglich gebundenen Fahrzeugen
besteht nicht.

(6) Ein Anspruch auf Erstattung
von anteiligen Fahrtkosten durch
die Stadt Chemnitz liegt dann vor,
wenn der Schulweg in der einfa-
chen fußläufigen Entfernung die
nachfolgenden Mindestlängen
aufweist:
- mehr als 2 km für Schülerinnen
und Schüler der Klassen 1 - 4 von
Grundschulen und allgemein bil-
denden Förderschulen der Stadt
Chemnitz und gleichartiger staat-
lich genehmigter Ersatzschulen in
freier Trägerschaft einschließlich
Probebeschulung,
- mehr als 3,5 km für Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5 - 10 von
Mittelschulen, allgemein bilden-
den Förderschulen und Gymnasien
der Stadt Chemnitz, des Landes
Sachsen und gleichartiger staat-
lich genehmigter Ersatzschulen in
freier Trägerschaft,
- mehr als 5 km für Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 11 von Gym-
nasien und Beruflichen Gymnasien
der Stadt Chemnitz und gleicharti-
ger staatlich genehmigter Ersatz-
schulen in freier Trägerschaft und
- mehr als 5 km für Schülerinnen
und Schüler im BGJ, BVJ, an Be-
rufsfachschulen und Fachober-
schulen der Stadt Chemnitz und
gleichartiger staatlich genehmig-
ter Ersatzschulen in freier Träger-
schaft bis zur Beendigung der
Schulpflicht gemäß § 28 SchulG,
wenn diese Ausbildung im unmit-
telbaren zeitlichen Anschluss an
die allgemein bildende Schule er-
folgt, jedoch längstens bis zur Be-
endigung des Schuljahres, in dem
das 21. Lebensjahr vollendet wird.

(7) Maßgebend für den notwendi-
gen Schulweg ist im Regelfall die
Länge des kürzesten öffentlichen
Fußwegs vom Ausgang des Wohn-
grundstücks bis zum Eingang des
Schulgrundstücks.

(8) Unabhängig von der Länge des
Schulwegs werden Fahrtkosten er-
stattet, wenn das Zurücklegen des
Schulwegs zu Fuß eine besondere
Gefahr für die Sicherheit der Schü-
lerinnen und Schüler bedeutet,
das heißt, wenn die Schulwegsi-
cherheit (Lichtsignalanlagen,
Fußwege) nicht gewährleistet ist.
Die im Straßenverkehr üblicher-
weise auftretenden Gefahren gel-
ten nicht als besondere Gefähr-
dung in diesem Sinne. Das Gewicht
der Schultasche und von Ausrü-
stungen findet keine Berücksichti-
gung.

(9) Eine anteilige Fahrtkostener-
stattung für eine Begleitperson in
öffentlichen Verkehrsmitteln zum
Zweck des Schulbesuchs wird nur
nach amtsärztlich bescheinigter
Notwendigkeit genehmigt und
wenn die Beschulung in einer an-
deren Schule nicht möglich ist. Die
Erziehungsberechtigten/Sorgebe-
rechtigten haben die Begleitper-
son selbst zu organisieren.

Die Höhe des Erstattungsbetrags
wird in § 4 Abs. 1 der Satzung ge-
regelt.

§§ 33
NNoottwweennddiiggee BBeefföörrddeerruunnggssaarrtt,, bbee--
ssoonnddeerree BBeefföörrddeerruunnggsslleeiissttuunnggeenn

(1) Besondere Beförderungslei-
stungen werden im Rahmen dieser
Satzung auf Antrag nur für Schüle-
rinnen und Schüler mit entspre-
chender Behinderung an der
Schule für Körperbehinderte, für
Blinde und Sehbehinderte, den
Schulen für geistig Behinderte, der
Schule für Hörgeschädigte und für
Schülerinnen und Schüler, deren
Behinderung eine Integration auf
der Grundlage der Schulintegrati-
onsverordnung ermöglicht, in
Sammelfahrten (Beförderung
mehrerer Schülerinnen und
Schüler in einem Fahrzeug) mit ver-
traglich gebundenen Fahrunter-
nehmen auf der Grundlage eines
Schwerbehindertenausweises
bzw. eines Bescheids über den
Grad der Behinderung nach § 69
Sozialgesetzbuch - neuntes Buch -
(SGB IX) gewährt. Der Antrag auf
Genehmigung einer besonderen
Beförderungsleistung ist nur für
ein Schuljahr gültig. Die Regelung
des § 2 Abs. 6 dieser Satzung über
Mindestentfernungen findet keine
Anwendung.

(2) Bei der Sammelbeförderung be-
steht kein Anspruch auf Anpassung
von Fahrzeiten an individuelle Be-
dürfnisse. Festgelegte Fahrzeiten
durch die vertraglich gebundenen
Fahrunternehmen sind unbedingt
einzuhalten. Die Antragsteller ha-
ben keinen Einfluss auf die
Streckenführung sowie auf Ab-
fahrts- und Ankunftszeiten. Bei not-
wendigen Veränderungen hat die
Absprache mit  dem Schulverwal-
tungsamt zu erfolgen. 

(3) Schülerinnen und Schülern der
Klassenstufen 1 bis 4 an den
Sprachheilschulen, der Schule für
Hörgeschädigte (ohne Schwerbe-
hindertenausweis), den Schulen
zur Lernförderung, der Schule für
Erziehungshilfe, den Schulen mit
LRS-KLassen (Lese- und Recht-
schreibschwäche) sowie für die
Schülerinnen und Schüler, deren
Behinderung eine Integration auf
der Grundlage der Schulintegrati-
onsverordnung ermöglicht, ist die
Benutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln mit einmaligem Um-
steigen zuzumuten.

(4) Ab Klasse 5 erfolgt die Schüler-
beförderung für Schülerinnen und
Schüler an den Sprachheilschulen,
der Schule für Hörgeschädigte
(ohne Schwerbehindertenaus-
weis), den Schulen zur Lernförde-
rung, der Schule für Erziehungs-
hilfe und für Schülerinnen und
Schüler, deren Behinderung eine
Integration auf der Grundlage der
Schulintegrationsverordnung er-
möglicht, grundsätzlich mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. 
Erforderliche Einzelfallentschei-
dungen zu den Abs. 1 bis 4 trifft das
Schulverwaltungsamt.

WWeeiitteerr aauuff SSeeiittee 1155
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(5) Vorrang vor der Inan-
spruchnahme einer organisierten
Beförderungsleistung haben öf-
fentliche Verkehrsmittel und pri-
vate Fahrzeuge.

(6) Das Bereitstellen einer medizi-
nisch ausgebildeten Begleitperson
für die Beförderung von behinder-
ten Schülerinnen und Schülern
liegt nicht im Verantwortungsbe-
reich der Stadtverwaltung Chem-
nitz und des vertraglich gebunde-
nen Fahrunternehmens.

(7) Zur Erbringung der besonderen
Beförderungsleistungen schließt
das Schulverwaltungsamt mit dem
jeweiligen Fahrunternehmen einen
schriftlichen Vertrag ab, in dem u.
a. personenbeförderungs- und ver-
sicherungsrechtliche Bestimmun-
gen geregelt sind. Rechtsan-
sprüche des Antragstellers über
die vertraglich geregelten Lei-
stungsbedingungen hinaus sind
ausgeschlossen.

(8) Schülerinnen und Schüler, die
wegen ihrer Behinderung Einglie-
derungshilfe nach dem Sozialge-
setzbuch XII erhalten und an der
Körperbehindertenschule, einer
Sprachheilschule, der Schule für
Hörgeschädigte und der Sächsi-
schen Blindenschule die Ganztags-
betreuung besuchen, haben
sowohl auf die vom Schulverwal-
tungsamt organisierten Beförde-
rungsleistungen als auch auf die
Erstattung von Beförderungsko-
sten gemäß dieser Satzung keinen
Anspruch. Zuständig für die Orga-
nisation der Beförderung und die
Fahrtkostenübernahme ist der je-
weilige Kostenträger für die Ein-
gliederungshilfe. 

§§ 44
AAnntteeiilliiggee FFaahhrrttkkoosstteennüübbeerrnnaahhmmee
uunndd EErrhheebbuunngg ddeerr EEiiggeennaanntteeiillee

(1) Bei gegebener Anspruchsbe-
rechtigung trägt die Stadt Chem-
nitz bei Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel anteilige Fahrtkosten
in Höhe von maximal 12,20 e/Mo-
nat bzw. 122,00 e/Schuljahr (10
Monate). Eine Erstattung der ge-

nehmigten Beförderungskosten
erfolgt nur bei Vorlage von Ori-
ginalbelegen (Fahrausweise). Die
ordnungsgemäße Abrechnung für
das abgelaufene Schuljahr muss
bis spätestens einen Monat nach
Beginn des neuen Schuljahrs in der
Schule oder im Schulverwaltungs-
amt eingehen. Das Gleiche gilt für
die Abrechnung der Fahrtkosten
während des Praktikums gem. § 1
Abs. 8 Satz 1 dieser Satzung. Spä-
ter eingehende Abrechnungen
werden nicht mehr berücksichtigt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schüle-
rinnen und Schüler, die eine be-
sondere Beförderungsleistung
gemäß § 3 dieser Satzung in An-
spruch nehmen und für die Benut-
zung eines Schulbusses. Bei
Nichtinanspruchnahme einer vom
Schulträger organisierten Beförde-
rung in einem Schulbus sowie ei-
ner Beförderung nach § 3 dieser
Satzung entfällt jegliche andere Er-
stattung von Fahrtkosten.

(3) Bei Nutzung privater Fahrzeuge
trägt die Stadt Chemnitz eine Weg-
streckenentschädigung und/oder
Mitnahmeentschädigung für je
eine einfache Fahrt in der kürze-
sten Entfernung (eine Hin- und
eine Rückfahrt ohne Leerfahrten)
je Schultag, jedoch nur maximal in
Höhe von 122,00 e pro Schuljahr.

a) Es gilt folgende Weg-
streckenentschädigung:
Pkw 0,15 Euro/km
Motorrad/Moped 0,07 Euro/km
Fahrrad 0,05 Euro/km

b) Für jede(n) weitere(n) regel-
mäßig mitgenommene(n) Schüler/
in, der/die die Voraussetzung für
die Erstattung der Fahrtkosten er-
füllt (Anspruchsberechtigung gem.
§ 2 Abs. 6 dieser Satzung), wird
eine Mitnahmeentschädigung in
Höhe von 0,05 e/km gewährt. Das
Geltendmachen eines eigenen Er-
stattungsanspruchs durch die/den
mitgenommene(n) Schüler/in ist
ausgeschlossen. Als Frist für die
Abgabe der Abrechnung der gefah-
renen Kilometer gilt analog die von
Abs. 1.

Haftungsansprüche aus der Ge-

nehmigung zur Erstattung anteili-
ger Fahrtkosten bei Nutzung priva-
ter Fahrzeuge gegen die Stadt
Chemnitz sind ausgeschlossen.

(4) Bei der Genehmigung zur Nut-
zung eines Schulbusses (vertrag-
lich gebundenes Fahrzeug) wird
ein monatlicher Eigenanteil (2
Fahrten täglich) pro Schüler/in von
8,00 e festgelegt.

(5) Bei Inanspruchnahme von be-
sonderen Beförderungsleistungen
gemäß § 3 dieser Satzung gelten
bei der täglichen Beförderung (2
Fahrten täglich) für die aufgeführ-
ten Entfernungen folgende monat-
liche Eigenanteile für jede(n)
Schüler/in bzw. deren Erziehungs-
berechtigten/Sorgeberechtigten:

Entfernungen (km) Eigenanteil
10 bis 10 30,60 Euro 

über 10 bis 20 51,20 Euro 
über 20 bis 30 71,60 Euro 
über 30 bis 40 92,00 Euro 
über 40 bis 55 122,80 Euro 
über 55 bis 70 153,40 Euro 
über 70 bis 85 184,00 Euro 
über 85 bis 100 214,80 Euro 
über 100 245,40 Euro 

(6) Die Eigenanteile gemäß Abs. 5
sind unabhängig von der Anzahl
der Nutzungstage für den gesam-
ten beantragten Zeitraum, läng-
stens 10 Monate für ein Schuljahr,
zu entrichten. Eine Rückerstattung
des gezahlten Eigenanteils bei
Nichtnutzung (Krankheit, Kur) ei-
ner besonderen Beförderungslei-
stung gemäß § 3 dieser Satzung
oder eines Schulbusses erfolgt ab
15 Kalendertagen pro Monat antei-
lig rückwirkend nur nach schriftli-
cher Antragstellung mit entspre-
chendem Nachweis über die
Schule.

§§ 55
FFrriisstteenn uunndd VVeerrffaahhrreenn zzuurr AAnnttrraagg--

sstteelllluunngg uunndd GGeenneehhmmiigguunngg

(1) Der Antrag zur anteiligen Über-
nahme der Fahrtkosten durch die
Stadt Chemnitz muss bei Einschu-
lung in Klasse 1 der Grund-, Förder-
schulen und Schulen in freier Trä-
gerschaft gestellt werden. Dieser
gilt für die gesamte Grundschul-

zeit. Für Schülerinnen und Schüler
ab Klasse 5 ist eine jährliche An-
tragstellung erforderlich. Bei
Schulwechsel ist generell ein
neuer Antrag erforderlich. Der An-
trag muss spätestens einen Monat
nach dem ersten Schultag in der
künftigen Schule oder im Schulver-
waltungsamt eingehen.

(2) Die Genehmigung anteiliger
Schülerfahrtkosten bei Umzug im
laufenden Schuljahr, verspäteter
Antragstellung bzw. bei Wechsel
der Beförderungsart erfolgt ab Mo-
nat des Antragseingangs in der
Schule oder im Schulverwaltungs-
amt.

(3) Die Antragstellerin/der Antrag-
steller ist verpflichtet, bei Wohn-
ortwechsel, Schulwechsel, Kurauf-
enthalt, längerer Krankheit,
Änderung des Sorgerechts u. a.
das Schulverwaltungsamt direkt,
spätestens innerhalb eines Mo-
nats zu informieren. Bei Erlöschen
der Anspruchsberechtigung müs-
sen unrechtmäßig erhaltene Fahrt-
kosten zurückerstattet werden.

(4) Die Anträge zur anteiligen Ko-
stenerstattung sind an der jeweili-
gen Schule, im Schulverwaltungs-
amt oder auf den Internetseiten
der Stadt Chemnitz erhältlich. Die
Rücknahme des ausgefüllten An-
trags erfolgt an der jeweiligen
Schule oder im Schulverwaltungs-
amt. 

§§ 66
ZZuummuuttbbaarree WWaarrtteezzeeiitteenn

Die Wartezeit für Schülerinnen und
Schüler nach Unterrichtsende
sollte 45 Minuten nicht überschrei-
ten.

§§ 77
EErrllaassss ddeess EEiiggeennaanntteeiillss

(1) Der Erlass von Eigenanteilen
gemäß § 4 dieser Satzung kann nur
auf Antrag der Schülerin/des
Schülers bzw. der/des Erziehungs-
berechtigten oder der/des Sorge-
berechtigten und Vorliegen des
Nachweises über die Bewilligung
von Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts gem. Kapitel 3,

Abschnitt 2, Unterabschnitt 1, § 19
Arbeitslosengeld II bzw. Unterab-
schnitt 2, § 28 Sozialgeld nach dem
Sozialgesetzbuch - zweites Buch -
(SGB II) oder gem. Drittes Kapitel,
§ 27 Notwendiger Lebensunterhalt
Sozialgesetzbuch - zwölftes Buch
- (SGB XII) bzw. nach § 2 Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG)
durch das Schulverwaltungsamt
erfolgen. Der Erlass des Eigenan-
teils wird ab Monat der Antragstel-
lung wirksam. Der Antrag ist für je-
des Schuljahr neu in schriftlicher
Form zu stellen.

(2) Der Eigenanteil nach § 4 dieser
Satzung entfällt ab dem 3. schul-
pflichtigen Kind für Familien mit
Wohnsitz in Chemnitz, wenn min-
destens 3 Kinder einer Familie eine
Schule auf dem Territorium der
Stadt Chemnitz besuchen. Der Er-
lass des Eigenanteils wird ab Mo-
nat der Antragstellung wirksam.
Der Antrag ist für jedes Schuljahr
mit entsprechendem Nachweis in
schriftlicher Form neu zu stellen.

(3) Der Erlass des Eigenanteils an
den Schülerfahrtkosten bei Nut-
zung des ÖPNV und/oder eines pri-
vaten Fahrzeugs wird vom Schul-
verwaltungsamt nur in Höhe des
preisgünstigsten Fahrausweises
gewährt.

(4) Der Erlass gilt, solange die Vor-
aussetzungen vorliegen, die dazu
führten. Entsprechende Verände-
rungen sind dem Schulverwal-
tungsamt unaufgefordert schrift-
lich innerhalb eines Monats
mitzuteilen.

§§ 88
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Diese Satzung tritt rückwirkend am
1. August 2008 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Schülerbeförderungs-
kostensatzung der Stadt Chem-
nitz, beschlossen am 22. Juni 2005,
ausgefertigt am 28. Juni 2005, öf-
fentlich bekannt gemacht im
Chemnitzer Amtsblatt Nr. 27/05
vom 06. Juli 2005, außer Kraft.

Chemnitz, 16. September 2008
i. V. BBrreehhmm
Oberbürgermeisterin

Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz

Zur öffentlichen Bekanntmachung
der „Schülerbeförderungskosten-
satzung der Stadt Chemnitz“   
wird folgender Hinweis gegeben:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder

Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde
unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend ge-

macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in §
4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

– Leser wissen mehr
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Bewerbungsschluss: 08.10.2008,
12.00 Uhr; Ort:  Stadt Chemnitz
VVeerrffaahhrreenn:: Interessenbekundung/
Teilnehmerauswahlverfahren in
Vorbereitung auf kooperatives
Verfahren, Parallelbeauftragung 
TTeeiillnneehhmmeerr:: Architekten, Stadtpla-
ner, zulässig auch in Partnerschaft
mit Investoren/ Bauherrengemein-
schaften; beschränkte Teilnehmer-
zahl: 5 (davon 2 „junge“ Büros)
BBeettrreeuuuunngg:: planart 4, Büro für
Stadtentwicklung und Freiraum-
planung, Leipzig, Stadt Chemnitz,
Stadtplanungsamt  

AAuuffggaabbee:: Gegenstand der Bearbei-
tung ist die Entwicklung eines
städtebaulichen Gesamtkonzep-
tes und darauf abgestimmter
(Stadt-) Haustypen im Quartier
Hauboldstraße in Schloßchemnitz.
Das Areal wird begrenzt von Chem-
nitzfluss, Müllerstrasse und dem
Wohngebiet nordPark und hat eine
Größe von 5 ha, von denen ca. 1,2
ha als Entwicklungsfläche für neue
Wohnformen zur Verfügung ste-
hen.
Das so genannte „Stadthaus“ ist
auf die Bildung von selbstgenutz-
tem Wohneigentum ausgerichtet
und soll möglichst kostengünstig
in Baugemeinschaften realisiert
werden. Zielgruppen werden vor-

rangig Familien und Ehepaare der
Altersgruppe 50 plus sein. Die Ver-
mittlung und Begleitung der Stadt-
hausprojekte soll durch die Agen-
tur StadtWohnen Chemnitz
erfolgen.

KKrriitteerriieenn ffüürr ddiiee AAuusswwaahhll ddeerr TTeeiill--
nneehhmmeerr:: Der Interessenbekun-
dung sind aussagekräftige Refe-
renzen (max. 2 Blatt DIN A4) mit
Fotos, Plänen, Angabe des Auftrag-
gebers, Standort, Planungs- und
Errichtungszeitraum, Baukosten
und Leistungsphasen beizufügen. 
Für die Auswahl der beiden „jun-
gen“ Büros ist der Nachweis des
Diploms ab Jahrgang 2000 vorzu-
legen. Die Teilnehmer werden nach

Prüfung über Losverfahren ermit-
telt. 

Die Bewerbungsfrist beginnt mit
dem Tage der Bekanntmachung
und endet am 08.10.2008. 

Wir freuen uns auf eine rege Reso-
nanz und wünschen uns einen um-
setzungsnahen Umgang mit dem

Thema.  Derzeit werden die Verfah-
rensunterlagen vorbereitet und
weiter ausgearbeitet. Wenn Sie In-
teresse an einer Teilnahme haben,
senden Sie bitte Ihre Interessenbe-
kundung sowie aussagekräftige Re-
ferenzen per E-Mail an: Stadt Chem-
nitz, Stadtplanungsamt, Herrn
Thomas Mehlhorn, E-Mail: 
Thomas.Mehlhorn@stadt-chemnitz.de.

Auswahlverfahren zur Teilnahme an einem kooperativen Planverfahren 

Stadthausprogramm Chemnitz - Bearbeitungsgebiet Pilotprojekt
Quartier Müllerstr./ Eckstr./ Further Str./ Lohrstr./ Hauboldstr., Chemnitz-Schloßchemnitz
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